
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sitzung (Zeit) 
09. März 2017, 20.00 – 21.40 Uhr 
 

Sitzung (Ort) 
Sitzungssaal Gemeinde Gampern 
 

 

Vorsitzender 
Bürgermeister Hermann Stockinger  
 

anwesende Gemeinderäte – ÖVP Fraktion (Summe 13) 
Manuela Gschwandtner, Christian Hauser, Franz Hauser, DI. DI. Dr. Thomas Hochleitner, Barbara 

Kritzinger, Obmann Jürgen Lachinger, Markus Klampferer, Josef Mayr, Gerhard Neudorfer, Vizebür-

germeisterin Evelyn Schobesberger, Bürgermeister Hermann Stockinger, Rudolf Sulzberger, Walter 

Thomae 

 

 

anwesende Gemeinderäte – SPÖ Fraktion (Summe 8) 
Leopold Brandl, Andreas Fellner, Silvia Gmoser, Daniela Holzinger-Vogtenhuber, BA, Claudia Past, 

Manuel Praschl, Franz Schmidt, Obmann Markus Vogtenhuber, BA 

 

 

anwesende Gemeinderäte – FPÖ Fraktion (Summe 4) 
Obfrau Astrid Benedukt, Markus Gangl, Peter Fellner, Josef Wageneder 
 

 

Ersatzmitglieder  
 

ÖVP: 

Josef Mayr für Ernst Knoll 

Markus Klampferer für Magdalena Sulzberger 

Walter Thomae für Mag. Andreas Meissner 

 

SPÖ: 

Andreas Fellner für Daniel Strobl 

 

FPÖ: 

Markus Gangl für Günther Braschler 

 

Schriftführerin: Theresa Gstöttner 

 

Anwesend: Amtsleiter Christoph Stockinger, MBA 
 

Zuhörer  
1 Person  

GR/001/2017 

VERHANDLUNGSSCHRIFT GEMEINDERAT  

DER GEMEINDE GAMPERN 
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Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung  
Die Tagesordnung wurde rechtzeitig und nachweislich allen Mitgliedern des Gemeinderates postalisch 

und per Mail zugestellt. Weiters wurde die Tagesordnung an der Amtstafel und auf der Homepage 

rechtzeitig kundgemacht.  

 

Gesetzesgrundlage 
Oö. Gemeindeordnung 1990 (Novelle 2007), Geschäftsordnung für Kollegialorgane 

Erstellung der Verhandlungsschrift § 54 der Oö. Gemeindeordnung 

 

Akustische Aufzeichnung 
Der gesamte Verlauf der Gemeinderatssitzung wurde mit der Aufnahmeanlage im Sitzungssaal aufge-

zeichnet. Die Datei GR_01.MP3 wurde am Server des Gemeindeamtes Gampern unter 

H:\Bilder\Tonband_Gemeinderat\2017 abgespeichert und archiviert. 

 

Der Vorsitzende eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass  
 

a. die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

b. die Verständigung hierzu an alle Mitglieder schriftlich, nachweislich, ordnungsgemäß und zeitgerecht 

unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die anwesenden Ersatzmitglieder sind angelobt; 

c. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

d. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 13.12.2016 bis zur heutigen Sitzung während der 

Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht aufliegt 

und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden 

können. 

 

TAGESORDNUNG ,  BERATUNGSVERLAUF UND BESCHLÜSSE :  

 
Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

 

T a g e s o r d n u n g:  

1. Nachtragsvoranschlag 2016 - Bericht der BH Vöcklabruck 

2. Rechnungsabschluss 2016 

3. Grundstücksverkauf in der Sonnenwiese an Frau Bettina Pfeil, Seewalchen/A. und Herrn 

Markus Winklinger, Frankenburg/H. 

4. Zustimmungserklärung zum Grundstücksverkauf der Ehegatten Hochrainer an Herrn und 

Frau Markus und Miriam Wolfinger; Baugrund in der Sonnenwiese 

5. Nahversorgung - Information durch Architekt DI Markus Riepl 

6. Fun Court - Finanzierungsplan 

7. Veranstaltungshalle - Beschlussfassung der Wettbewerbsauslobung inkl. Zeitplan 

8. Veranstaltungshalle - Festlegung der Architekten für den Wettbewerb und Vergabe der 

Arbeiten für ein Umgebungsmodell 

9. Gehsteig Sonnenwiese - Verordnung zur straßenrechtliche Widmung und Einreihung 

10. Kindergarten - Errichtung eines barrierefreien Einganges - Grundsatzbeschluss + Vergaben 

11. Kindergarten - Entscheidung für eine Erweiterung auf eine 5. Gruppe (Expositur) 

12. Kindergarten - Vergabe der Arbeiten für die Einrichtung einer 5. Gruppe  
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13. Beschlussfassung neuer Dienstpostenplan 

14. Volksschule Gampern - Zustimmung der Gemeinde als Schulerhalter zur Gründung einer 

Einrichtung mit Teilrechtsfähigkeit 

15. Hochwasserschutz an der Vöckla - Information für den Gemeinderat zum aktuellen Stand 

16. Flächenwidmungsplanänderung Nr. 4.46. und ÖEK 2.17. - Genehmigung 

17. Bebauungsplan Nr. 4 im Ortszentrum 

18. Straßenbezeichnungen in Gampern - Information zum aktuellen Konzept und Festlegung 

einer Bürgerinformation 

19. Verkehrssicherheit Koberg/Bergham - Behandlung des Themas auf Grund einer vorliegen-

den Unterschriftenliste 

20. Gewerbepark Be One - Grundstückskauf Seko, Frankenburg/H. 

21. Allfälliges 

 

 

1.  NACHTRAGSVORANSCHLAG 2016  -  BERICHT DER BH  VÖCKLABRUCK  

 

Amtsleiter Stockinger verliest den Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck zum Nachtrags-

voranschlag 2016. 

 

ANTRAG  

Bürgermeister Stockinger stellt den Antrag, den gegenständlichen Bericht zum Nachtragsvoranschlag 

2016 der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck vom 24.11.2016 GZ: BHVBGem-2016-413733/4-RR laut 

Anlage 1 als Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

2.  RECHNUNGSABSCHLUSS 2016 

 

Wichtigsten Eckdaten des RA 2016 

 

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Gampern für das Finanzjahr 2016, welcher am 13.02.2017 vom 

Prüfungsausschuss geprüft wurde (der diesbezügliche Prüfungsbericht liegt vor) und welcher im Ge-

meindeamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht vom 14.02.2017 – 01.03.2017 aufgelegen 

hat (Kundmachung liegt vor) und zu dem innerhalb der Auflegungsfrist keine Einwendungen eingebracht 

wurden, weist aus: 

 

Gesamtsumme der Einnahmen € 6.618.047,74 

Gesamtsumme der Ausgaben € 6.350.967,12 

Jahresergebnis (Überschuss) € 267.080,62 

 

weitere Ergebnisse - Stand 31.12.2016 

Schuldenstand (Art 1 lt. VRV) = Gewerbepark Be One € 346.466,67 

Schuldenstand (Art 2 lt. VRV) = Kanalbau € 4.124.759,32 

Haftungen  € 191.489,32 
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Ist-Bestand (Kassenbestand) € 722.734,60 

Rücklagen  € 1.245.000,00 

Budgetspitze € 912.636,00 

Maastricht Ergebnis (Finanzierungssaldo) € 1.151.006,81 

 

Kennzahlen zum Rechnungsabschluss werden durch Amtsleiter Stockinger präsentiert. 

 

 

ANTRAG  

Prüfungsausschussobmann Josef Wageneder berichtet von der am 13.02.2017 vorgenommenen RA-

Prüfung. Zum RA hätten sich keine Mängel ergeben. Der Bericht des Prüfungsausschusses liegt als Anla-

ge 2 bei.  

Der Obmann des Prüfungsausschusses Josef Wageneder beantragt die Genehmigung des vorliegenden 

Rechnungsabschlusses der Gemeinde Gampern sowie die Vermögens- und Schuldenrechnung für das 

Finanzjahr 2016. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

3.  GRUNDSTÜCKSVERKAUF IN DER SONNENWIESE AN FRAU BETTINA PFEIL ,  

SEEWALCHEN /A.  UND HERRN MARKUS W INKLINGER ,  FRANKENBURG /H. 

 

Bürgermeister Stockinger berichtet, dass es sich hierbei um das vorletzte Grundstück in der Sonnenwie-

se handelt. Frau Pfeil ist seit 3 Jahren bei der Fa. Stiwa in Gampern beschäftigt. 

 

 

ANTRAG  

Bürgermeister Stockinger beantragt den Kaufvertrag über den Verkauf des Grundstückes 5164/41 KG 

Gampern in der Sonnenwiese abgeschlossen zwischen der Gemeinde Gampern und Herrn Markus Win-

klinger (geb.17,06,1976) wh. in Frankenburg a.H. und Frau Bettina Pfeil (geb. 05.06.1983) wh. in Seewal-

chen a.A. laut Anlage 3 zu beschließen. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

4.  ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG ZUM GRUNDSTÜCKSVERKAUF DER EHEGATTEN 

HOCHRAINER AN HERRN UND FRAU MARKUS UND M IRIAM WOLFINGER;  

BAUGRUND IN DER SONNENWIESE  

 

Bürgermeister Stockinger informiert, dass dieses Grundstück unter keinen bestimmten Kaufkriterien 

verkauft wurde bzw. diese Grundstücksreihe laut einem gültigen Gemeinderatsbeschluss ohne bestimm-

ten Voraussetzungen verkauft werden kann. Der Bauzwang läuft seit dem ersten Verkauf weiter und 

beträgt somit 2 Jahre. 

 

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantragt die Beschlussfassung der Zustimmungserklärung laut Anlage 4 Zl. 030-

01/2017 für den Verkauf des Grundstückes 5164/5 KG Gampern an Herrn und Frau Markus und Miriam 

Wolfinger, wh. in Gmunden. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE  
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5.  NAHVERSORGUNG -  INFORMATION DURCH ARCHITEKT DI  MARKUS R IEPL  

 

Architekt DI Markus Riepl aus Seewalchen a.A. wurde durch den Gemeindevorstand am 20.12.2016 mit 

dem Entwurf für einen Nahversorger beauftragt. Er informiert nunmehr zum geplanten Projekt „Nah-

versorgung“ auf der Parzelle 5702/2, KG. Gampern. 

Geplant ist ein Gebäude mit Tiefgarage/Keller, Erdgeschoss mit Nahversorger und Kaffeehaus sowie ein 

erster Stock mit Wohnungen oder Arztpraxen. 

 

Bürgermeister Stockinger informiert: Vertragspartner der Gemeinde wäre Frau Neudorfer (Bäckerei) 

als Bauträger. Derzeit wird der Kostenrahmen erstellt und danach die Finanzierung überlegt. Das 

Grundstück könnte durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Als Gegenleistung würden die 

neuen Parkplätze öffentlich zur Verfügung stehen. Dieses Projekt ist eine große Chance für Gampern 

einen Nahversorger zu bekommen und bietet zusätzliche Lebensqualität. 

Das Projekt wurde bei der Anrainerinformation zur Flächenwidmungsplanänderung Kerngebiet im Orts-

zentrum vorgestellt. 

 

GR Brandl befindet das Projekt als gelungen, passt sehr gut zum Ortsbild und informiert sich über eine 

Lösung zur Zufahrt Tiefgarage. 

 

Bürgermeister Stockinger berichtet, dass sich die Anrainer Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion 

bei der alten Ortszufahrt wünschen.  

 

Obmann Vogtenhuber bringt den Vorschlag einer E-Tankstelle beim neuen Gebäude.  

Bürgermeister Stockinger informiert, dass beim Ortsplatz durch die Energie AG eine E-Tankstelle er-

richtet wird, findet aber den Vorschlag sehr gut. 

 

 

6.  FUN COURT -  FINANZIERUNGSPLAN  

 

Bürgermeister Stockinger informiert, dass der Kostenrahmen des Landes 80.000 € ist und ein entspre-

chender Finanzierungsplan zur Beschlussfassung vorliegt. 

 

Obmann Vogtenhuber informiert sich, da im Gemeindevorstand, aufgrund der Wünsche der zukünftigen 

Nutzer, höhere Kosten angesprochen wurden. 

 

GR Hochleitern berichtet, dass mit der Volksschule, dem Hort und der Union Vorstellungen und Wün-

sche erarbeitet wurden. Dies bringt auch Mehrkosten mit sich. Hierbei geht es um eine etwas größere 

Fläche des Fun Courts, den Unterbau, Spielgeräte und die Außengestaltung. 

Dies muss erst erarbeitet werden und könnte in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorliegen. 

 

Bürgermeister Stockinger betont, dass im Finanzierungsplan die maximalen Landesmittel für das Projekt 

Fun Court angegeben sind. Mehrkosten muss zur Gänze die Gemeinde tragen. Mit der Beschlussfassung 

des Finanzierungsplans geht es um die Sicherung der Landesmittel. 

 

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantragt die Beschlussfassung des vorliegenden Finanzierungsplanes laut Anlage 5 

der Direktion Inneres und Kommunales, IKD-2016-366342/6-GM vom 19. Jänner 2017 für die Fun 

Court Errichtung. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE  
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7.  VERANSTALTUNGSHALLE -  BESCHLUSSFASSUNG DER 

WETTBEWERBSAUSLOBUNG INKL .  ZEITPLAN  

 

Amtsleiter Stockinger informiert: die Auslobungsunterlagen sind mit dem Land Oö und der Architek-

tenkammer abgestimmt. Er informiert über das Raumerfordernisprogramm, den Zeitplan und den Inhalt 

der Auslobungsunterlagen. 

Bürgermeister Stockinger betont, dass die Auslobungsunterlagen mit dem Lenkungsausschuss erarbeitet 

wurden. Die Raumgröße im Foyer kann lauft Vorgaben des Landes nicht vergrößert werden, dies muss 

mit den Architekten beim Kolloquium besprochen werden. 

 

GR Holzinger-Vogtenhuber meint, dass die Planunterlagen zum Nahversorgerprojekt zur Abstimmung 

den Architekten übermittelt werden sollen. Bürgermeister Stockinger betont, dass das Projekt Nahver-

sorger noch nicht fixiert ist. Der Vorschlag wäre anzudenken.  

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantragt die Beschlussfassung der Unterlagen laut Anlage 6: „Wettbewerbsauslo-

bung, geladener Architekturwettbewerb für die Errichtung eines Veranstaltungszentrums in Gampern“. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

8.  VERANSTALTUNGSHALLE -  FESTLEGUNG DER ARCHITEKTEN FÜR DEN 

WETTBEWERB UND VERGABE DER ARBEITEN FÜR EIN UMGEBUNGSMODELL  

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantragt folgende Architekten zum Architekturwettbewerb für die Errichtung eines 

Veranstaltungszentrums in Gampern einzuladen: 

 

1. Architekten Dworschak- Mühlbachler, Linz 

2. Architekturbüro Waldhör, Linz 

3. Architekturbüro Gärtner und Neururer, Vöcklabruck 

4. ARGE-Planung Gebetsberger / LP Architektur ZT GmbH, Weyregg  

5. DI. Baumeister Markus Riepl, Schörfling   

6. F2-Architekten, Schwanenstadt 

7. Architekturbüro Arch.Motz, Marchtrenk 

8. Architekturbüro Two in a box, Ottensheim 

9. Architekt Schlager, Vöcklabruck 

 

Ersätze der Reihe nach: Arch. Königsmair, Gmunden; Arch. Luger & Maul, Wels, Ingenieurbüro Meinhart 

+ Partner ZT gmbH, Vöcklamarkt, Arch. Klictecnics + Van Elten, Arch. DI Putzer, Wien und Architek-

turbüro Laimgruber mit Team 4 Sitka Kaserer  

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Firma Modellbau Richter, Gürtlerstraße 19, 4470 Enns mit der 

Erstellung eines Umgebungsmodells für den Architekturwettbewerb zum Bruttopreis von € 3.720,-- zu 

beauftragen. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE  
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9.  GEHSTEIG SONNENWIESE -  VERORDNUNG ZUR STRAßENRECHTLICHE 

W IDMUNG UND E INREIHUNG  

 

Es ist eine straßenrechtliche Verordnung zur Durchführung im Grundbuch nötig.  

 

GR Holzinger-Vogtenhuber unterstützt die Stellungnahme der Ehegatten Hupf. 

 

Bürgermeister Stockinger erklärt, dass der Gehsteig jetzt vor dem „Gruberbaum“ vorbeiführen soll. 

 

GR Gschwandtner hat ein Gespräch mit den Ehegatten Hupf geführt. Eine Geschwindigkeitsbeschrän-

kung ist rechtlich nicht machbar. Mit der künftigen Straßenverengung (Gehsteig vor dem Baum) wird 

wahrscheinlich eine Geschwindigkeitsreduktion herbeigeführt.  

 

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantrag die Beschlussfassung der Verordnung über die Einreihung und Widmung 

des öffentlichen Gehweges „Gehsteig Sonnenwiese“ GZ: 612/2017-Sto vom 09.03.2017 laut Anlage 7. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

10.  K INDERGARTEN -  ERRICHTUNG EINES BARRIEREFREIEN E INGANGES -  

GRUNDSATZBESCHLUSS +  VERGABEN  

 

Obmann Vogtenhuber informiert sich über den Kostenrahmen. 

 

Bürgermeister Stockinger informiert, dass dieser voraussichtlich nicht ausgeschöpft wird. Darin sind 

aber z.B.: die Erneuerung des Kindergartenzaunes enthalten.  

 

GR Past betont, dass die Straße zum Kindergarten verkehrssicherer werden muss, z.B.: eine 30er Be-

schränkung.  

Es entwickelt sich eine Diskussion über die Verkehrssichert auf der Straße zum Kindergarten (Gehsteig, 

Geschwindigkeitsbeschränkung, Hol- und Bringzeiten der Kinder, Parkflächen für Bus und Eltern) 

Die zuständigen Ausschüsse: Bildungs- und Tiefbauausschuss sollten sich damit befassen.  

 

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantragt die Umsetzung des Projektes barrierefreier Eingang beim Kindergarten 

laut Polierplan als Anlage 8. 

 

Folgende Arbeitsaufträge werden, auf Empfehlung der Firma ZT Gebetsberger an die im Anschluss ge-

nannten Firmen vergeben: 

- Das Gewerk Alu- Glasbau für die Vergrößerung des Eingangsportals an die Firma Konmet 

GmbH, Vöcklamarkt zur Angebotssumme von 2.219,65 € netto.  

- Das Gewerk Tischler für die Anpassung des Holzportals an die Firma Bau- & Möbeltischlerei 

Roither OG, Gampern zur Angebotssumme von 2.281,44 € netto.  

- Das Gewerk Außenanlage an die Firma Hofmann GmbH & Co. KG, Redlham zur Angebots-

summe von 11.693,67 € netto.  

- Das Gewerk Baumeister für die Vergrößerung des Durchgangs bei der Eingangstüre an die Firma 

Bau Pesendorfer GmbH, Vöcklamarkt zur Angebotssumme von 802,09 € netto.  

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE  
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11.  K INDERGARTEN -  ENTSCHEIDUNG FÜR EINE ERWEITERUNG AUF EINE 5.  

GRUPPE (EXPOSITUR) 

 

Bildungsausschussobfrau Manuela Gschwandtner berichtet von der Sitzung am 02.03.2017 und der Aus-

schuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

 

 

ANTRAG  

Ausgehend von den Anmeldezahlen im Kindergarten für das Jahr 2017/18 wurde der Bedarf durch 

Schreiben des Landes Oö vom 08.02.2017 BGD-270018-11-2017-Scm für eine 5. Kindergartengruppe 

festgestellt. 

Die Gemeinde Gampern richtet ab Herbst 2017 als Expositur eine 5. Kindergartengruppe zur vorläufi-

gen Bedarfsdeckung im Dachgeschoss der Volksschule laut beiliegendem Lageplan als Anlage 9 ein. 

Zur langfristigen Bedarfsdeckung in der Kinderbetreuung muss ein Entwicklungskonzept erarbeitet wer-

den. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

12.  K INDERGARTEN -  VERGABE DER ARBEITEN FÜR DIE E INRICHTUNG EINER 5.  

GRUPPE  

 

Amtsleiter Stockinger informiert, dass die Firma Steiner Möbel die gleichen Konditionen wie bei der 

Einrichtung des Schülerhortes garantiert. Auf das vorliegende Angebot wurde ein Nachlass von 20% 

gewährt. Seitens des Landes Oö wurde bereits zum Einrichtungskonzept eine Stellungnahme abgegeben, 

kleine Abänderungen müssen vorgenommen werden.  

 

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantragt die Vergabe der Einrichtung der 5. Kindergartengruppe (Expositur) im 

Dachgeschoss der Volksschule an die Firma Steiner Möbel GmbH aus Scharnstein zu einem Angebots-

preis von € 13.090,94 netto. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

13.  BESCHLUSSFASSUNG NEUER DIENSTPOSTENPLAN  

 

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantragt die Beschlussfassung des Dienstpostenplanes (Stand 09. März 2017) der 

Gemeinde Gampern laut Anlage 10. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

  



GR/001/2017  Seite 9 von 12 

14. VOLKSSCHULE GAMPERN -  ZUSTIMMUNG DER GEMEINDE ALS 

SCHULERHALTER ZUR GRÜNDUNG EINER E INRICHTUNG MIT 

TEILRECHTSFÄHIGKEIT  

 

Amtsleiter Stockinger berichtet, dass das Globalbudget für die Volksschule mit 1.1.2017 aufgelöst wurde. 

Die gesamte Abrechnung erfolgt wieder über das Gemeindeamt. Damit die Volksschule trotzdem ein 

eigenes Konto eröffnen kann (z.B.: Abwicklung von Ausflügen) muss der Schulerhalter dem Antrag der 

Volksschule zustimmen. Zur Information liegt der Erlass des Landes Oö vor.  

 

ANTRAG  

Der Bürgermeister beantragt, dem Antrag laut Anlage 11 der Volksschule auf die Gründung einer Ein-

richtung mit eigener Rechtspersönlichkeit (Teilrechtsfähigkeit) zuzustimmen. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

15. HOCHWASSERSCHUTZ AN DER VÖCKLA -  INFORMATION FÜR DEN 

GEMEINDERAT ZUM AKTUELLEN STAND  

 

Bürgermeister Stockinger informiert über die Vollversammlung des Hochwasserschutzverbandes Vöckla 

im Jänner 2017 in Gampern. 

Amtsleiter Stockinger gibt einen Überblick über das gesamte Projekt, die Kosten und baulichen Maß-

nahmen. 

 

 

16. FLÄCHENWIDMUNGSPLANÄNDERUNG NR.  4.46.  UND ÖEK  2.17.  -  

GENEHMIGUNG  

 

Bauausschussobmann Vogtenhuber informiert zu diesem Tagesordnungspunkt und über die Anrainerin-

formation am 02.03.2017. 

 

GR Gangl erwähnt, dass angeblich Anfragen der Bürger bei dieser Veranstaltung offengeblieben sind. 

 

GR Brandl, GR Sulzberger und Bürgermeister Stockinger betonen die hohe Informationsqualität dieser 

Veranstaltung. 

 

Es entwickelt sich eine kurze Diskussion über die Anrainer- bzw. Bürgerinformation.  

 

 

ANTRAG  

Bauausschussobmann Markus Vogtenhuber beantragt die Beschlussfassung der vorliegenden Flächen-

widmungsplanänderung Nr. 4.46. laut Anlage 12 und die Änderung des ÖEK 2.17. laut Anlage 13 in 

Kerngebiet unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Anrainer und der Behörden. 

 

22 JA-STIMMEN: alle Mitglieder der ÖVP und SPÖ Fraktionen und Astrid Benedukt (FPÖ) 

3 NEIN-STIMMEN: Peter Fellner, Markus Gangl und Josef Wagenender (FPÖ) 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 
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17. BEBAUUNGSPLAN NR.  4  IM ORTSZENTRUM  

 

Bürgermeister Stockinger informiert, dass mit dem Bebauungsplan Bedenken der Anrainer, u.a. über die 

Eindämmung der Höhe von Gebäuden, berücksichtigt wurden. 

 

ANTRAG  

Bauausschussobmann Markus Vogtenhuber beantragt die Einleitung des vorliegenden Bebauungsplanes 

Nr. 4 „Zentrum“ laut Anlage 14 für das Ortszentrum von Gampern unter Berücksichtigung der bereits 

vorliegenden Stellungnahmen der Anrainer und der Behörden. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

18. STRAßENBEZEICHNUNGEN IN GAMPERN -  INFORMATION ZUM AKTUELLEN 

KONZEPT UND FESTLEGUNG EINER BÜRGERINFORMATION  

 

Ausschussobmann Christian Hauser informiert: der Grundsatzbeschluss wurde bereits vor 3 Jahren im 

Gemeinderat gefasst und mehrmals im Ausschuss behandelt. Der Plan mit den Straßenzügen wurde er-

arbeitet und liegt zur Beschlussfassung vor. Eine Bürgerinformation (Bekanntmachung über die Gemein-

dezeitung) findet am 06.04.2017 statt. Er lädt den Gemeinderat dazu ein.  

Die Kosten werden sich auf ca. 15 € pro Haushalt belaufen. Diese sollten durch die Gemeinde über-

nommen werden. 

Obmann Vogtenhuber sieht einen großen Fortschritt im Entwurfsplan der Straßenzüge, wobei teilweise 

wieder Hausnummern fehlen werden.  

 

 

ANTRAG  

Der Obmann des Tiefbau- u. Umweltausschusses, Christian Hauser, beantragt:  

- die Festlegung des vom Tief- u. Umweltausschuss überarbeiteten Entwurfs laut Anlage 15 der 

Straßenzüge.  

- das Stattfinden einer Bürgerinformation, am Donnerstag, den 6. April 2017, um 19:00 Uhr im 

Gasthaus Gugg im großen Saal.  

- die Bekanntmachung erfolgt durch die Gemeindezeitung und das Projekt soll durch eine neutrale 

Person vorgetragen werden. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

19. VERKEHRSSICHERHEIT KOBERG/BERGHAM -  BEHANDLUNG DES THEMAS 

AUF GRUND EINER VORLIEGEN -DEN UNTERSCHRIFTENLISTE  

 

Vizebürgermeisterin Schobesberger informiert über die Bürgerinitiative mit 70 Unterschriften.  

Obmann Vogtenhuber begrüßt den Antrag und erwähnt, dass der Bürgerantrag Spielplatz Vöcklatal noch 

unbearbeitet ist. 

 

ANTRAG  

Vizebürgermeisterin Schobesberger stellt den Antrag: für mehr Verkehrssicherheit am Koberg soll eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung von derzeit 80 km/h auf 70 km/h (inkl. notwendiger Begleitmaßnahmen) 

erfolgen. Ebenso soll ein Geh- und Radweg vom Koberg nach Baumgarting errichtet werden.  

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE  
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20. GEWERBEPARK BE ONE -  GRUNDSTÜCKSKAUF SEKO ,  FRANKENBURG /H. 

 

 

ANTRAG  

Bürgermeister Hermann Stockinger stellt den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit laut § 53 OÖ Gemeindeordnung 1990 zu behandeln und es wird eine gesonderte Ver-

handlungsschrift erstellt. 

 

BESCHLUSS: EINSTIMMIGE ANNAHME 

ABSTIMMUNG DURCH ERHEBEN DER HAND, INFO: 25 STIMMBERECHTIGTE 

 

 

21. ALLFÄLLIGES  

 

 

 Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 11. Mai 2017 statt, die Sitzung vom 29. Juni 2017 

wird auf 06. Juli 2017 verschoben. 

 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorlie-

gen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 21.40 Uhr. 

 

 

Unterschrift der Reinschrift der vorliegenden Verhandlungsschrift 
 

 

 

 

 ......................................................... ...................................................... 

 Vorsitzender Schriftführerin  

 Bgm. Hermann Stockinger  Theresa Gstöttner 

 

 

 

Die vorliegende unterzeichnete Verhandlungsschrift wird innerhalb von 4 Wochen nach der Sitzung 

jeder im Gemeinderat vertretenen Fraktion mit dem Hinweis übermittelt, dass es sich nicht um die ge-

nehmigte Fassung handelt. 

 

 

Diese Fassung wird bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderates während der Amtsstunden im Gemein-

deamt sowie während der nächsten Sitzung zur Einsicht für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Ge-

meinderates, die an der Sitzung teilgenommen haben, aufgelegt. 

 

 

 

Vermerk über Einsprüche gegen die Verhandlungsschrift 
 

Bis nach der Gemeinderatssitzung am _________________________ wurden gegen die vorliegende 

Verhandlungsschrift keine Einwendungen eingebracht. 
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Bestätigung über das ordnungsgemäße Zustandekommen 

 
Der Vorsitzende und jeweils 1 Mitglied jeder im Gemeinderat vertretenen Fraktion bestätigen das ord-

nungsgemäße Zustandekommen gem. § 54 der Oö. Gemeindeordnung (Novelle 2007) der Verhand-

lungsschrift.  

Gampern, am  

 

 

 

 

 

 ......................................................... ...................................................... 

 Vorsitzender Gemeinderat  

 Bgm. Hermann Stockinger  FO Jürgen Lachinger (ÖVP) 

 

 

 

 

 

 

 .......................................................................  ...................................................... 

 Gemeinderat Gemeinderätin 

 FO Vogtenhuber Markus, BA (SPÖ) FO Astrid Benedukt (FPÖ) 


